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Einleitung 

So es eine Konstante in der österreichischen Neutralität gibt, ist es jene, dass sie sich im 
Wandel befindet. Im Vergleich zur schweizerischen Neutralität, die noch vor den Wiener 
Kongress2 bis ins 16. Jahrhundert reicht3, ist sie mit ihren nunmehr 70 Jahren ohnehin 
noch recht jung. Und schon bald nach ihrer Schaffung 1955 begann sie sich zu transfor
mieren. 

Dass der Wandel der österreichischen Neutralität ein fester Topos in der Diskussion 
ist, zeigt sich bereits am Titel vieler einschlägiger Publikationen.4 In der Literatur wurde 
vor diesem Hintergrund auch versucht, verschiedene Entwicklungsphasen und -schritte 
zu unterscheiden.5 Das beginnt bei der Abschichtung eines älteren (weiten) von einem 
neueren (engen) Neutralitätsverständnis anhand des Endes des Ost-West-Konfliktes, al
so um das Jahr 1990.6 Diese Dualität wird teils dadurch verfeinert, dass auf ein frühes 
(oder ursprüngliches) engeres Neutralitätsverständnis7 sowie auf eine Wiederaufwer
tung der Neutralität in den frühen 2000er-Jahren (insbesondere im Gefolge von 9/11 und 
des nachfolgenden Irakkrieges), teilweise sogar als »Renaissance« bezeichnet8, verwie
sen wird.9 Andernorts wird ein 3-Phasen-10, 4-Phasen-11 oder sogar 5-Phasen-Modell12 
in die Diskussion eingebracht. 

Während das »ob« des Wandels mithin allgemein akzeptiert ist, gibt es beim »wie«, 
»wie schnell« und »in welche Richtung« durchaus unterschiedliche Zugänge. Für die 
Systematisierungsversuche spielen vielfach zwei ineinander verschränkte Faktoren eine 
zentrale Rolle. Dabei handelt es sich einerseits um die Transformation des Neutrali
tätsverständnisses auf völkerrechtlicher Ebene13 (siehe hierzu den Beitrag von Stephan 
Wittich in diesem Band) und andererseits die Verschiebung der Funktionszuschrei
bung an die Neutralität in nationaler Perspektive, beides vor dem Hintergrund sich 
verändernder geopolitischer Rahmenbedingungen. 

Klar wird vor diesem Hintergrund, dass eine schlichte Zweiteilung zu kurz greift. 
Ebenso deutlich wird freilich, dass sich in komplexeren Erklärungsmodellen der Ent
wicklung der Neutralität Fragen des politischen Gewichts und der rechtlichen Beacht
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lichkeit der Neutralität, Bedeutungszuschreibungen in der Rechtswissenschaft und 
Rechtspraxis, Positionierungen zum Umfang des Handlungsspielraums der staatlichen 
Akteure und Einschätzungen der Neutralitätsaffinität der Bevölkerung zu einem nicht 
leicht zu entwirrenden Amalgam verbinden. Die österreichische Neutralität ist seit 
1955 gewissen »Konjunkturschwankungen« unterworfen, die das Narrativ eines steten 
Abstiegs und Rückbaus einerseits nicht angemessen beschreibt. Andererseits scheinen 
die dominierenden Wortfelder bei der Charakterisierung des österreichischen Neu
tralitätsverständnisses jene der flexiblen Handhabung14 sowie der Relativierung15 zu 
sein. 

Letztlich erfordert eine genauere Untersuchung des Wandels der rechtlichen Rah
menbedingungen der österreichischen Neutralität eine sektorspezifische Analyse. 
Nachdem eine solche im Rahmen dieses Beitrages nicht geleistet werden kann16, sollen 
hier drei zentrale Orientierungspunkte für die Einordnung des Wandels der österrei
chischen Neutralität diskutiert werden: ihre Schaffung im Jahr 1955, die Auswirkungen 
der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen (VN; eng.: United Nations Organization, 
UNO) auf die Neutralität sowie deren Wandel durch die und in der Mitgliedschaft 
Österreichs in der Europäischen Union (EU). 

Die Schaffung der »immerwährenden Neutralität« Österreichs 

Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung des Landes durch 
die alliierten Mächte wurde Österreich besetzt und in vier Verwaltungszonen zwischen 
Frankreich, der Sowjetunion, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten 
aufgeteilt.17 Vor diesem Hintergrund lief Österreich angesichts des sich entwickelnden 
Kalten Krieges Gefahr, wie Deutschland dauerhaft in einen westlichen und östlichen Teil 
aufgespalten zu werden. Nicht zuletzt der Tod Stalins 1953 eröffnete den Alliierten die 
Möglichkeit, ihre Haltung gegenüber Österreich zu ändern. Nachdem sowohl aus den 
USA als auch aus der Sowjetunion Signale gekommen waren, dass die Supermächte be
reit sein könnten, die Erhaltung der staatlichen Einheit Österreichs im Falle seiner Neu
tralität zu akzeptieren, erklärte die österreichische Regierung anlässlich der Berliner 
Konferenz im Februar 1954 formell, dass sie keinem Militärbündnis beitreten und die 
Errichtung von Militärstützpunkten fremder Staaten auf ihrem Territorium nicht zu
lassen werde.18 Daraufhin reiste im April 1954 eine Delegation der österreichischen Re
gierung nach Moskau, wo sie anbot, einen Neutralitätsstatus anzunehmen, »wie im Falle 
der Schweiz« (sog. »Moskauer Memorandum«).19 

Am 15. Mai 1955 unterzeichneten die Außenminister der alliierten Mächte und Ös
terreichs den Staatsvertrag von Wien, der Österreichs Besatzung beenden und dessen 
Unabhängigkeit und Souveränität wiederherstellen sollte.20 Der Staatsvertrag selbst 
schweigt zwar zur Frage der Neutralität, doch war die Erklärung Österreichs zum neu
tralen Staat eine politische Vorbedingung für dessen Abschluss. Diese Vorbedingung 
wurde von der österreichischen Regierung bereitwillig übernommen, die lediglich 
verlangte, dass Österreich seine Neutralität aus freien Stücken erklären können solle 
und nicht aufgrund einer im Staatsvertrag verankerten Bestimmung rechtlich dazu 
verpflichtet werde.21 
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In diese Dramaturgie passt, dass Österreich mit der formellen Neutralitätserklärung 
wartete, bis seine Souveränität vollständig wiederhergestellt war: Der Staatsvertrag von 
Wien war am 27. Juli 1955 in Kraft getreten und löste eine 90-Tages-Frist aus, nach deren 
Ablauf (also am 25. Oktober 1955) die alliierten Mächte alle Truppen von österreichischem 
Gebiet abziehen mussten. Bezeichnenderweise beschloss das Parlament am 26. Oktober 
1955, also am ersten Tag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit und vollen Souverä
nität Österreichs, das Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität Österreichs (BVG 
Neutralität).22 Sein Artikel I lautet: 

(1) Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und 
zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken 
seine immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote ste
henden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen. 
(2) Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen 
Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten 
auf seinem Gebiete nicht zulassen. 

In der Folge wurde der bereits 1947 gestellte Antrag Österreichs auf Aufnahme in die UNO 
von den alliierten Mächten, wie im Staatsvertrag vorgesehen, unterstützt und Österreich 
wurde am 14. Dezember 1955 UNO-Mitglied.23 Die Kombination und (zumindest poli
tische und historische) Verflechtung dieser drei Rechtsakte – Staatsvertrag, BVG Neu
tralität und UNO-Beitritt – machte das Jahr 1955 tatsächlich zum annus mirabilis Öster
reichs.24 Es sollte daher nicht überraschen, dass 1965, nachdem für zehn Jahre am 26. 
Oktober der »Tag der Fahne« gefeiert worden war25, der 26. Oktober zum »Nationalfei
ertag« erklärt wurde26 (auch wenn es manchen seltsam anmuten mag, dass Österreich 
nicht den Tag seiner Befreiung oder Unabhängigkeit gewählt hat). 

Die Mitgliedschaft Österreichs in der UNO: Uneingeschränkte Mitwirkung an 
Sanktionen des UNO-Sicherheitsrates 

Die Perspektive, der UNO anzugehören, war für die befreite Republik zentral.27 Sie wur
de in der Präambel und Art. 17 des Staatsvertrags verankert und findet sich auch promi
nent in den Materialien zum BVG Neutralität: »Österreich wird sich daher trotz der Er
klärung seiner dauernden, bewaffneten und freiwilligen Neutralität an internationalen 
Staatenverbindungen beteiligen können. Insbesondere gilt dies für seine Aufnahme in 
die Organisation der Vereinten Nationen.«28 Auch diesbezüglich wurde auf das Schwei
zer Beispiel verwiesen, sei doch auch die dauernd neutrale Schweiz Mitglied des Völker
bundes gewesen.29 

Dennoch wurden rechtliche Bedenken gegen die Mitgliedschaft Österreichs in der 
UNO artikuliert.30 Diese bezogen sich vor allem auf das System der kollektiven Sicher
heit, das den UNO-Sicherheitsrat ermächtigt, nach Kapitel VII der Satzung der Verein
ten Nationen (SVN) nicht-militärische (z. B. Embargos) und militärische Zwangsmaß
nahmen anzuordnen. Dies könnte einem neutralen Staat auferlegen, so die Befürch
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tung, im Kriegsfalle in mit dem Neutralitätsrecht unverträglicher Weise die eine Partei 
anders zu behandeln als die andere. 

In der österreichischen Völkerrechtslehre wurde als Reaktion darauf in Gestalt der 
sogenannten »Verdross-Doktrin« (auch als »Kunz-Verdross-Doktrin«, »Kunz-Verdross- 
Prinzip« oder »Verdross’scher Estoppel« bezeichnet31) die These propagiert, die UNO 
(und namentlich die am Staatsvertrag beteiligten Ständigen Mitglieder des UNO-Si
cherheitsrates) hätten Österreichs Neutralitätsstatus, der beim UNO-Beitritt ja schon 
bestanden habe, stillschweigend anerkannt. Deshalb habe der UNO-Sicherheitsrat sein 
Ermessen dergestalt zu nützen, dass Österreich nicht zur Teilnahme an neutralitätswid
rigen Sanktionen verbunden werde. Dies war über Jahrzehnte die herrschende Lehre in 
Österreich.32 Sie konnte sich jedoch nur deshalb halten, da die Sanktionsbefugnis des 
UNO-Sicherheitsrates während des Kalten Krieges weitgehend totes Recht blieb.33 Mit 
der Zeit geriet diese Lehre auch innerösterreichisch in Kritik34 und wurde anlässlich 
des Zweiten Golfkrieges im Jahr 1991, in dem Österreich den Alliierten Überflugs- und 
Durchfuhrrechte für Kriegsmaterial gewährte sowie sich an den Wirtschaftssanktionen 
beteiligte35, und im größeren Zusammenhang mit dem Ende des Ost-West-Konflikts 
und der damit verbundenen Wiederbelebung des Systems der kollektiven Sicherheit 
aufgegeben36. 

Die neuere Lehre, die sich einem »UN-affinen«37 Verständnis von Neutralität ver
schreibt, anerkennt dagegen den Vorrang der Verpflichtungen aus der UNO-Mitglied
schaft gegenüber jenen aus der Neutralität, wobei auf zwei Punkte hingewiesen wird: 
Einmal hätten Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates gemäß Art. 25 in Ver
bindung mit Art. 103 SVN Vorrang vor »normalen« völkerrechtlichen Verpflichtungen 
wie jenen aus der dauernden Neutralität.38 Darüber hinaus seien Zwangsmaßnahmen 
des UNO-Sicherheitsrates gar nicht als »Krieg« im neutralitätsrechtlichen Sinne zu ver
stehen, sondern als internationale »Polizeiaktion« im Rahmen des Systems der kollekti
ven Sicherheit.39 

Seither ist anerkannt, dass sich Österreich ohne Einschränkungen durch das Neutra
litätsrecht an UNO-Sanktionen beteiligen kann. Überdies setzt die neuere Sanktionspra
xis vielfach auf sogenannte targeted oder smart sanctions, die nicht auf einen ganzen Staat, 
sondern auf Einzelpersonen oder Personengruppen zielen (z. B. durch das Einfrieren von 
Vermögen oder Reisebeschränkungen) und als solche nicht vom Neutralitätsrecht erfasst 
sind.40 

Die Mitgliedschaft Österreichs in der EU: Uneingeschränkte Mitwirkung an der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) 

In den 1980er-Jahren kam vermehrt die Frage nach der Vereinbarkeit der österreichi
schen Neutralität mit der Mitgliedschaft in den Europäischen Gemeinschaften (EG) 
auf.41 Nach anfänglichem Zögern42 akzeptierten sowohl die maßgeblichen politischen 
Kräfte als auch die Rechtswissenschaft, dass ein Beitritt zu den EG nicht notwendiger
weise die Verpflichtungen Österreichs als neutraler Staat verletzen würde43. Am 17. Juli 
1989 beantragte Österreich die Vollmitgliedschaft. Während das Antragsschreiben noch 
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einen Neutralitätsvorbehalt enthielt44, trat Österreich der EU am 1. Januar 1995 ohne 
denselben bei. Der Vertrag von Maastricht enthielt jedoch bereits die sog. »Irische Klau
sel«, wonach die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU »den besonderen 
Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten«,45 
nämlich der neutralen oder bündnisfreien Staaten, nicht berühren dürfe. 

Die Lösung für das »Neutralitätsproblem« war zweifach: Auf internationaler Ebe
ne reduzierte die Regierung, nachdem sie sich noch in den 1960er- und 1970er-Jahren 
für eine eher weitgehende Auslegung der Neutralität ausgesprochen hatte, die genuin 
rechtlichen Verpflichtungen, die sich aus dem Neutralitätsstatus ergeben, auf den har
ten militärischen Kern, schloss aber die damit verbundenen politischen und wirtschaft
lichen Fragen (die sogenannte »Avocado-Doktrin«46) daraus aus. Auf verfassungsrecht
licher Ebene beschloss das Parlament aus Gründen der Rechtssicherheit anlässlich des 
EU-Beitritts eine neue Verfassungsbestimmung, nämlich Art. 23f Bundes-Verfassungs
gesetz (B-VG), der später anlässlich der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon durch 
Art. 23j B-VG ersetzt wurde.47 

In der derzeitigen Fassung lautet diese Verfassungsbestimmung: »Österreich wirkt 
an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union auf Grund 
des Titels V Kapitel 1 und 2 des Vertrags über die Europäische Union in der Fassung des 
Vertrags von Lissabon mit, der in Art. 3 Abs. 5 und in Art. 21 Abs. 1 insbesondere die Wah
rung beziehungsweise Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen vor
sieht.« Während die Bestimmung das BVG Neutralität formell nicht geändert hat (das 
daher bis heute unverändert gilt), ist allgemein anerkannt, dass Art. 23j B-VG sowohl 
als lex posterior als auch als lex specialis gegenüber dem BVG Neutralität fungiert.48 Dies 
impliziert eine – juristisch gesprochen – zwar nicht formelle, wohl aber materielle De
rogation des BVG Neutralität. Das bedeutet in der Sache, dass immer dann, wenn es um 
die GASP der EU geht – was die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ein
schließt –, das BVG Neutralität verdrängt wird und es keine normative Wirkung mehr 
entfaltet. 

Auf Grundlage von Art. 23j B-VG kann Österreich daher ohne verfassungsrechtliche 
neutralitätsrechtliche Beschränkungen an der gesamten GASP und GSVP mitwirken, 
von den EU-Battlegroups49 über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (eng.: Per
manent Structured Cooperation, PESCO)50 bis hin zum militärischen Beistand im Rah
men des Art. 42 Abs. 7 EUV51 und zur gemeinsamen Verteidigung (Art. 42 Abs. 2 EUV52). 
Vor diesem Hintergrund hat Österreich regelmäßig für eine direkte und umfassende Be
teiligung an GASP/GSVP-Aktivitäten optiert und unterscheidet sich dabei nur in Nu
ancen von anderen EU-Mitgliedstaaten. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass 
mit General Robert Brieger der frühere österreichische Generalstabschef, also der Ver
treter eines neutralen Staates, von 2022 bis 2025 den Vorsitz des EU-Militärausschusses 
(EUMC), also des höchsten militärischen Gremiums im Rat, innehatte.53 

Hinsichtlich der völkerrechtlichen Seite der Neutralität ist die Situation komplizierter. 
Diesbezüglich kann sich Österreich nicht ohne Weiteres einseitig seiner neutralitäts
rechtlichen Pflichten entledigen. Zum Beitrittszeitpunkt wurde das Risiko gering ein
geschätzt, dass ein internationaler Akteur die Frage der Neutralitätspflichten aufwerfen 
würde (was sich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 und den folgenden 
Verlautbarungen des Kremls teilweise geändert hat). Eine völkerrechtliche Lösung wird 
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teilweise darin gesehen, dass Österreichs Änderung seines Neutralitätsstatus durch den 
EU-Beitritt und die Teilnahme an der GASP/GSVP von der Staatengemeinschaft (ein
schließlich Russlands) durch über 30-jährige Duldung konkludent akzeptiert wurde (Ak
quieszenz). Zudem könnte Österreich unter Berufung auf die rebus sic stantibus-Doktrin 
– nämlich mit dem Argument, durch die geopolitischen Umbrüche der 1990er-Jahre sei 
es zu einer grundlegenden Änderung der Umstände gekommen, welche die unter den 
Prämissen des Kalten Krieges erfolgte völkerrechtliche Bindung Österreichs ihrer Ge
schäftsgrundlage beraube – seine völkerrechtliche Neutralität gänzlich aufgeben.54 

Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik 

Das unionsrechtliche Instrument der »irischen Klausel« (Art. 42 Abs. 2, 7 EUV; Protokoll 
Nr. 38 über die Anliegen der irischen Bevölkerung zum Vertrag von Lissabon, ABl. 2013 
L 60/131), das Österreich als neutralem Staat einen Sonderweg wegen des »besonderen 
Charakters« seiner Sicherheits- und Verteidigungspolitik ermöglicht, wurde bereits er
wähnt. Auf dieser Grundlage kann Österreich etwa im Rahmen der Beistandsklausel auf 
militärische Beistandsleistung an einen angegriffenen EU-Mitgliedstaat verzichten. Da
zu kommt die Möglichkeit der konstruktiven Enthaltung (Art. 31 Abs. 1 EUV), derzufolge 
ein jeder (nicht nur ein neutraler oder bündnisfreier) Mitgliedstaat sich bei einer Ab
stimmung im Rat im Rahmen der GASP der Stimme enthalten und eine entsprechende 
Erklärung abgeben kann. Er ist in diesem Fall nicht verpflichtet, den Beschluss selbst 
durchzuführen, akzeptiert jedoch, dass dieser für die EU verbindlich ist.55 

Inwieweit Österreich von der irischen Klausel oder der konstruktiven Enthaltung im 
Rahmen der GASP Gebrauch macht, ist allein eine Frage der Neutralitätspolitik, nicht des 
Neutralitätsrechts.56 So kann sich Österreich etwa ohne rechtliche Schranken an der Eu
ropäischen Friedensfazilität (eng.: European Peace Facility, EPF57) beteiligen. Aus neu
tralitätspolitischen Gründen strebte Österreich eine Sonderregelung für Maßnahmen 
mit tödlicher Gewaltanwendung an. Dies führte zur Annahme von Art. 5 Abs. 3 des EPF- 
Beschlusses: 

Hat ein Mitgliedstaat sich bei einer Abstimmung über eine Unterstützungsmaßnah

me, in deren Rahmen militärische Ausrüstung oder militärische Plattformen geliefert 
werden dürfen, die dazu konzipiert sind, tödliche Gewalt anzuwenden, der Stimme 
enthalten und eine förmliche Erklärung gemäß Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 2 EUV 
abgegeben, so muss dieser Mitgliedstaat keinen Beitrag zu den Kosten dieser Unter
stützungsmaßnahme leisten. In diesem Fall leistet dieser Mitgliedstaat einen zusätz
lichen Beitrag zu anderen Unterstützungsmaßnahmen, die nicht die Lieferung dieser 
Ausrüstung oder Plattformen betreffen.58 

Diese Sonderregelung wurde nicht zum ersten Mal59, aber prominent im Zusammen
hang mit der russischen Aggression gegen die Ukraine nach dem 24. Februar 2022 akti
viert60. Österreich bezeichnete den Beschluss über Unterstützungsmaßnahmen für die 
Ukraine als »sensitive for the specific character of her security and defence policy«. Es 
wolle sich daher nicht an der Finanzierung der Beistandsmaßnahme beteiligen, sondern 

https://doi.org/10.14361/9783839424452-006 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839424452-006
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Andreas Th. Müller: Der rechtliche Rahmen der österreichischen Neutralität im Wandel 103 

»will voluntarily contribute an additional amount to a non-sensitive assistance measure 
for Ukraine within the framework of the European Peace Facility«61. Damit hat Öster
reich, wie im EPF-Beschluss vorgesehen, vom Instrument der konstruktiven Enthaltung 
(Art. 31 Abs. 1 EUV) Gebrauch gemacht. Dies führte dazu, dass der Rechtsakt über Hilfs
maßnahmen für die Ukraine in zwei getrennte Beschlüsse aufgespalten wurde, wobei 
der eine Maßnahmen mit und der andere Maßnahmen ohne tödliche Gewalt betraf.62 
Aufgrund des vereinbarten Mechanismus wird jedoch der geringere Beitrag Österreichs 
für Hilfsmaßnahmen mit tödlicher Gewalt durch höhere Beiträge im nicht-tödlichen Be
reich kompensiert. 

Neutralität und Solidarität 

Die Schaffung des Art. 23j B-VG mag zwar als technischer Schachzug oder gar als 
Taschenspielertrick erscheinen. Diese Vorgangsweise hatte jedoch weitreichende Kon
sequenzen für den Neutralitätsstatus Österreichs. Betrachtet man nämlich realistische 
Szenarien, in denen die Neutralität zum Tragen kommen könnte, so bewirkt Art. 23j 
B-VG, dass die Neutralitätspflichten für den überwiegenden Teil dieser Szenarien 
»neutralisiert«, das heißt suspendiert, werden. Dies ist vor allem auch darauf zurück
zuführen, dass mit dem zunehmenden Engagement der EU in den internationalen 
Beziehungen sehr wahrscheinlich ist (und in Zukunft laufend wahrscheinlicher wird), 
dass eine internationale Situation durch einen GASP-Rechtsakt abgedeckt ist und damit 
die rechtlichen Neutralitätsverpflichtungen Österreichs ausgesetzt werden. Dies gilt 
insbesondere für die russische Aggression gegen die Ukraine, die Gegenstand verschie
dener EU-Rechtsakte war.63 Obwohl es sich dabei um einen internationalen bewaffneten 
Konflikt handelt (also den klassischen Anwendungsfall des Neutralitätsrechts), ist Ös
terreich (zumindest verfassungsrechtlich) nicht verpflichtet, sich so zu verhalten, wie es 
ein neutraler Staat tun sollte. 

Österreich konnte daher seine neuere politische Agenda »in der EU solidarisch, 
außerhalb der EU neutral«64 umsetzen, wobei für Letzteres nur ein beschränkter (und 
kleiner werdender) Anwendungsbereich verbleibt. Die Bedeutung der Neutralität als 
Rechtsgrundsatz hat damit stark abgenommen und beschränkt sich – abgesehen vom 
Verhältnis zur Schweiz und Liechtenstein, die als einzige Nicht-EU-Staaten an Öster
reich grenzen65 – praktisch nur noch auf die Residualverpflichtung, die Errichtung 
von Militärstützpunkten fremder Staaten (oder der NATO) auf österreichischem Gebiet 
nicht zuzulassen und der NATO nicht beizutreten. 

Nach derzeitiger Rechtslage ist Österreich verfassungsrechtlich daran gehindert, der 
NATO als Vollmitglied beizutreten66, es sei denn es ändert das Bundesverfassungsgesetz 
(BVG Neutralität) entsprechend67 (siehe hierzu im Detail den Beitrag von Peter Bußjäger 
in diesem Band). Andere, auch intensivere Kooperationsformen im Rahmen der NATO- 
Partnerschaft für den Frieden (eng.: Partnership for Peace, PfP)68 oder der European Sky 
Shield Initiative (ESSI)69 sind neutralitätsrechtlich jedoch akzeptabel. 

Der (weitgehende) Wegfall der Neutralität als Quelle rechtlicher Pflichten eröffnet ei
nen beachtlichen Raum für die Neutralitätspolitik. Die Position Österreichs ist in dieser 
Hinsicht zumindest zwiespältig. Einerseits ist Österreich, wie erwähnt, bestrebt, sich 
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substantiell an der GASP sowie an den Initiativen im Bereich der GSVP (einschließlich 
der Perspektive einer gemeinsamen Verteidigung) zu beteiligen. Andererseits ist die ös
terreichische Regierung sensibel dafür, dass – jenseits der als nicht weiter problematisch 
empfundenen möglichen Reaktionen von Drittstaaten (etwa Russlands) – die Neutra
lität trotz und in gewisser Weise vielleicht auch wegen ihrer rechtlichen Irrelevanz als 
identitätsstiftender Faktor große Bedeutung in der österreichischen Bevölkerung hat. 
Mit dem Staatsvertrag und dem Ende der alliierten Besatzung wurde die Neutralität zu 
einem zentralen lieu de mémoire70 der Zweiten Republik71 (siehe dazu auch die Beiträge 
von Anna Saischek und Anna Stock sowie von Marion Foster in diesem Band) nach dem 
Scheitern der Ersten Republik. 

Die politischen Veränderungen der 1990er-Jahre machten für viele zwar die Idee at
traktiv, dass sich Österreich eher als »bündnisfreier« denn als in altmodischer, am Kalten 
Krieg orientierter Weise als neutraler Staat verstehen sollte.72 Nach dem 11. September 
2001 und der Irak-Invasion 2003 ließ sich jedoch eine gewisse Renaissance der Neutrali
tät in der öffentlichen Meinung und in der Regierungspolitik beobachten, welche die Si
cherheitsbedenken der Bevölkerung widerspiegeln wollte.73 Dies ist nach der russischen 
Aggression gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 noch deutlicher geworden. Die Ent
scheidungen Finnlands und Schwedens, ihren bündnisfreien Status aufzugeben und die 
NATO-Mitgliedschaft zu beantragen, haben nicht dazu geführt, dass die Neutralität in
frage gestellt wird, und haben diese sogar eher noch zementiert. 

Die Beibehaltung der Neutralität ist mit dem EU-Recht vereinbar, da die GASP/GSVP 
vermöge der »irischen Klausel« den »besonderen Charakter der Sicherheits- und Vertei
digungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten« anerkennt. Zugleich entsteht dadurch eine 
asymmetrische Situation, in der der Großteil der EU-Mitgliedstaaten voll zur gemeinsa
men Sicherheit und Verteidigung der EU beiträgt, während neutrale Staaten wie Öster
reich vom Sicherheitssystem, insbesondere dem militärischen Schutzschirm der NATO, 
profitieren, ohne gleichberechtigt dazu beizutragen. Bei den Militärausgaben liegt Ös
terreich zudem weit hinter vergleichbaren europäischen Staaten. 

Schlussfolgerung 

Gemäß dem BVG Neutralität, das immer noch in Kraft steht, ist Österreich ein immer
während neutraler Staat. Allerdings ist dieser Neutralitätsstatus durch Art. 23j B-VG 
in Bezug auf die GASP/GSVP der EU weitgehend überlagert und damit »neutralisiert«. 
Österreich kann sich daher verfassungsrechtlich vollumfänglich an der GASP beteiligen, 
auch an EU-Battlegroups und PESCO-Aktivitäten, ja sogar (unter besonderen verfas
sungsrechtlichen Maßgaben) an der (freilich in der Zukunft liegenden) gemeinsamen 
Verteidigung der EU. Nur die NATO-Mitgliedschaft fällt nicht unter diese Regelung. 
Hierfür müsste die österreichische Verfassung geändert werden. 

Dies macht Form und Grad der Beteiligung Österreichs an der GASP/GSVP mehr zur 
Frage der politischen Präferenz denn der rechtlichen Verpflichtung. Österreich ist trotz 
seines formell neutralen Status in diesen Bereichen vielfältig aktiv. Angesichts der iden
titätsstiftenden Rolle der Neutralität in der Bevölkerung und ihrer Bedeutung als politi
sches Mantra oder politischer Mythos (siehe den einleitenden Beitrag von Martin Senn 
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et al.) im innenpolitischen Diskurs und nicht etwa wegen befürchteter außenpolitischer 
Kritik von Drittstaatenseite verzichtet die Regierung jedoch darauf, sich an allen ein
schlägigen EU-Aktivitäten zu beteiligen. Sie tut also politisch weniger, als ihr rechtlich 
erlaubt wäre. Umso wichtiger ist die Unterscheidung zwischen Neutralitätsrecht und 
Neutralitätspolitik. 

Diese Vorgehensweise ist mit dem EU-Recht vereinbar, da die GASP/GSVP vermöge 
der »irischen Klausel« den »besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungs
politik bestimmter Mitgliedstaaten« anerkennt. Gleichzeitig entsteht dadurch eine 
asymmetrische Situation, in der der Großteil der EU-Mitgliedstaaten voll zur ge
meinsamen Sicherheit und Verteidigung der EU beiträgt, während neutrale Staaten 
wie Österreich vom gesamten Sicherheitssystem, insbesondere dem militärischen 
Schutzschirm der NATO, profitieren, ohne gleichberechtigt dazu beizutragen. Diese 
Trittbrettfahrersituation ist eine echte Herausforderung im Rahmen der Solidarge
meinschaft EU.74 Dadurch wird die in Österreich gerne gepflegte Selbstwahrnehmung 
als »Insel der Seligen«75 bestärkt, wo man tatsächlich auf zwei Hochzeiten gleichzeitig 
tanzen will. Oder um es mit einem Zitat von Karl Farkas aus einem Kabarett Simpl- 
Beitrag von 1955 zu sagen: »Wir müssen jetzt neutral sein! Das heißt, wir haben nix zu 
tun, als nix zu tun. Und das liegt uns ja.«76 
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